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1 Einleitung 

Nach § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind in Bauleitplä-

nen, bei denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu integrieren. Der Landschaftspflegerische Begleitplan bildet die Grundlage der 

Festsetzungen für die Grünordnung gemäß § 9 Abs. 1 BauGB. Die umweltfachlichen Beiträge und 

Richtlinien (Landschaftsplan, Europäische Vogelschutzgebiete, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) werden 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in die bauleitplanerische Abwägung eingebunden. Die Bebauung und 

Versiegelung von Freiflächen im Bebauungsgebiet verursacht einen Eingriff in Natur und Landschaft, 

der nach § 1a BauGB i.V. mit § 18 BNatSchG und § 4 LG NRW ausgeglichen werden muss. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan dient der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials über 

die Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan enthält neben dem vorliegenden Erläuterungsbericht jeweils 

eine Karte mit den bestehenden Biotoptypen im Änderungsbereich sowie eine Darstellung der zu erwar-

tenden Biotoptypen nach dem Eingriff. 

 

2 Kurzdarstellung der Planungsinhalte 

Die Gemeinde Eitorf möchte die Kleingemengelage aus Wohn-, Misch-, Industrie- und Gewerbegebiet 

an der StraÇe ĂAuf Gauhes Wieseñ in Eitorf entzerren und durch Neuaufstellung des Bebauungsplans 

ein neu geordnetes Gebiet schaffen, welches ein Nebeneinander verschiedener Nutzungen ermöglicht. 

Dies könnte im Rahmen der erarbeiteten Szenarien beispielsweise durch die Auslagerung der Industrie 

erfolgen, indem das Gebiet einer Mischnutzung zugeführt wird.  

AngestoÇen wurde die Idee einer ĂNeuordnungñ durch einen Nachbarschaftsstreit 2014 zwischen einem 

Grundstückseigentümer und der Gemeinde Eitorf. Die Gemeinde wurde durch das Verwaltungsgericht 

Köln dazu angehalten, den 1967 rechtskräftig gewordenen einfachen Bebauungsplan zu überarbeiten 

und fehlende Punkte, wie u.a. den Immissionsschutz, zu ergänzen.1    

Die Fläche ist von Industrie und Gewerbe sowie von Wohnbebauung geprägt. Nördlich wird das Gebiet 

von dem Fluss Sieg, südlich von der Bahntrasse und westlich vom Fabrikgebäude der Schoeller Eitorf 

Logistik GmbH & Co. KG begrenzt. Nach Osten hin grenzt das Gebiet an den parkartigen Bereich am 

Eichelkamp mit weitläufiger, baumbestandener Grünfläche. Im näheren Umfeld befindet sich der Bahn-

hof Eitorf sowie ein Freizeitbad. Die Bereiche Bahnhof Eitorf und das Freizeitbad wurden bereits im 

Rahmen vorheriger Maßnahmen gestalterisch aufgewertet.  

Entlang der Sieg verläuft zur Wohn- und Gewerbebebauung eine Deichanlage, um die Gebäude bei 

Hochwasserereignissen zu schützen. Die Gärten der Wohnhäuser (tlw. ehemalige Werkssiedlung) sind 

größtenteils strukturarm, einige wenige sind jedoch strukturreich mit Gehölzen ausgestattet.  

Inmitten des Änderungsbereichs liegt eine große Industriebrache, welche, wie Teilflächen der umlie-

genden Wohnbebauung, mit Altlasten kontaminiert ist. Nördlich und westlich der Industriebrache befin-

den sich Gebüsche mit hochgewachsenen Bäumen und Sträuchern.  

                                                     
1 Vgl. Verwaltungsgericht Köln (2014) Beschluss 8 K 6324/12 
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Am Nordöstlichen Randbereich ist ein Baustofflager untergebracht. Südwestlich des Baustofflagers sind 

ein Raiffeisenmarkt und eine Autolagerstätte sowie eine Pulverlackfabrik (Rembrandtin) ansässig.  

Der östliche Bereich, in dem vorrangig die Gewerbe- und Industrieflächen liegen, ist in den Randlagen 

stark verdichtet. Innerhalb des Wohngebiets ist die Verdichtung geringer.  

Insgesamt weist das Gebiet, verglichen mit dem neu gestalteten Bahnhofumfeld, insbesondere durch 

die (Industrie-) brachen, Bauschuttlager und großen Asphaltflächen sowie die alten Werksiedlungshäu-

ser, einen deutlichen Sanierungs- bzw. Gestaltungsbedarf auf.    

Der Änderungsbereich ist ~ 81.000 m² groß. 

 

Abbildung 1: Luftbild des Änderungsbereichs und der näheren Umgebung 
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3 Planungsvorgaben  

3.1 Naturschutzgebiete 

Ein kleiner Teil des Naturschutzgebiets ĂNSG Siegaue in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der Stadt 

Hennefñ liegt im Änderungsbereich. Der Teilbereich des NSGs schneidet dieses am Sieg-Deich im Nor-

den des Gebiets und verläuft parallel zum Deich an der nördlichen Änderungsbereichsgrenze entlang. 

Der Teil, der in den Änderungsbereich fällt, ist gemäß Biotoptypenkatalog (LANUV NRW 2008) als ar-

tenreiche Mähwiese mit Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen zu charakterisieren.  

Das Naturschutzgebiet ĂNSG Siegaue in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der Stadt Hennefñ ist Teil 

einer naturnahen Flusslandschaft, welche eine überregionale Bedeutung aufweist. Dieser Biotopver-

bund dient der Erhaltung einer Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere verschiedene 

Vogel-, Amphibien- und Fischarten profitieren vom Erhalt und der Entwicklung der natürlichen und na-

turnahen Habitate. Die Röhrichte, Uferzonen, Auen und Sumpfwälder sowie ausgeprägten Grünland-

schaften bieten Wasservögeln und Arten wie Wasserfledermaus und Teichfledermaus, einen potentiel-

len Lebensraum. Die Altarme, Kleingewässer, Ufergehölze, Brachen, Hochstaudenfluren und Nasswie-

sen bieten einen überdurchschnittlichen Strukturreichtum und sind weitläufig mit anderen auetypischen 

Biotoptypen vernetzt.2 

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie sich das NSG entlang des Flusslaufes der Sieg und in 

unmittelbarer Nähe zum Industrie- bzw. Misch- und Wohngebiet erstreckt.  

 

 

Abbildung 2: Naturschutzgebiet (rot schraffierte Fläche), Auszug aus dem geoportal.NRW, rote Umgren-

zung zeigt Lage des Änderungsbereichs.  

  

  

                                                     
2 Vgl. geoportal.NRW - Geschäftsstelle des IMA GDI Nordrhein-Westfalen 
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3.2 Landschaftsschutzgebiete 

Der Änderungsbereich selbst befindet sich nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets. Das ĂLSG-

In den Gemeinden Windeck, Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much sowie den Städ-

ten Hennef und Siegburgñ befindet sich im näheren Umfeld, ca. 300 m entfernt vom Änderungsbereich 

und ist rund 25.505 m² groß. 

Das LSG ist topografisch vielfältig durch verschiedene Landschaftsstrukturen und -elemente sowie ver-

schiedene Landnutzungen geprägt. Südlich der Sieg, im Gemeindegebiet von Eitorf, wechselt das Ge-

biet zwischen land- und forstwirtschaftlicher Nutzung sowie sehr kleinen Ortslagen. Prägend sind be-

waldete Steilhänge und offene Kulturlandschaften auf den Bergkuppen. Bachtäler durchziehen die z.T. 

landwirtschaftlich genutzten Grünländern und gliedern das Gebiet. Charakteristisch sind die landwirt-

schaftliche Nutzung großflächiger Äcker auf höher gelegenen Flächen und die kleinteilige überwiegende 

Grünlandnutzung in den Tälern. An den wenig geneigten Hängen besteht eine Kombination aus Obst-

wiesen,  kleinen Ortslagen und gärtnerischen Nutzungen im Siedlungsumfeld.3  

Wie auf der nachfolgenden Abbildung zu sehen, ist die Gemeinde bis auf den Siedlungsschwerpunkt 

von Eitorf fast gänzlich vom LSG umschlossen.  

 

 

Abbildung 3: Landschaftsschutzgebiet (grün schraffierte Fläche) Auszug aus dem geoportal.NRW, rote 

Umgrenzung zeigt Lage des Änderungsbereichs 

  

                                                     
3 Vgl. Auszug aus: Ordnungsbehºrdliche Verordnung ¿ber ĂLandschaftsschutzgebiete in den Gemeinden Windeck, Eitorf, Neunkirchen-

Seelscheid, Ruppichteroth und Much sowie den Staedten Hennef und Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis vom 31. August 2006 
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3.3 FFH-Gebiete 

Im Änderungsbereich befinden sich Teilflächen des FFH-Gebiets DE-5210-303 ĂSiegñ. Das Siegtal ist 

durch bewaldete Steilhänge und breite, terrassenförmige und landwirtschaftlich genutzte Gleituferberei-

che geprägt. Die Siegufer weisen natürliche Kiesbänke und Steinschüttungen als Befestigung auf. An 

den Ufern wachsen Baumweiden, Eschen und Weidensträucher sowie Hochstaudenfluren und die Alt-

arme sind mit rezenten Erlen-Auewäldern bewaldet. Mitunter reichen Gewerbe- und Siedlungsflächen in 

die Aue hinein und entlang des Flusslaufes verlaufen sowohl eine Bahnstrecke als auch Straßen.   

Für den Naturpark Bergisches Land ist die Siegaue ein wichtiges Refugium von Biotopkomplexen und 

verbindet als Biotopkorridor die Rheinebene und die Mittelgebirgs-Bergländer. Als wichtigstes Entwick-

lungsziel für das Gebiet ist die Verbesserung der Auenbiotope und Fließgewässer zur natürlichen Regu-

lierung bei Hochwasserereignissen festgesetzt. Gleichwohl ist die Entfaltung von Weichholz-

Auewäldern in Bezug auf Ufergehölze und Waldbestände für das Gebiet vorgesehen. Um ufernahe 

Hochstaudenfluren zu erhalten, sind invasive Arten zu beseitigen. Die ökologische Bedeutung des Sieg-

tals wird durch die ausgedehnte Grünlandnutzung und dem Anlegen weiterer auentypischer Feuchtle-

bensräume gefördert.   

Zu den Lebensraumtypen des FFH Gebietes Sieg gehören natürliche eutrophe Seen und Altarme, 

Fließgewässer mit Unterwasservegetation, feuchte Hochstaudenfluren, Silikatfelsen mit Felsspaltenve-

getation, Hainsimsen-Buchenwald, Schlucht- und Hangmischwälder, Erlen-Eschen- und Weichholz-

Auenwälder, Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, Flüsse mit Schlammbänken und Pfeifengras-

wiesen auf lehmigen oder torfigen Böden. Zu den charakteristischen Tierarten im FFH-Gebiet Sieg ge-

hören Lachs (Salmo salar), Bachneunauge (Lampetra planeri), Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 

Groppe (Cottus gobio), Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) sowie Heller 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius), Steinbeisser (Cobitis taenia), Gelbbauchunke (Bom-

bina variegata), Bitterling (Rhodeus amarus) und Meerneunauge (Petromyzon marinus).
4
  

 

 

Abbildung 4: FFH-Gebiet (rot schraffierte Fläche), Auszug aus dem geoportal.NRW. Rote Umgrenzung 

zeigt Lage des Änderungsbereichs.  

 

                                                     
4 Vgl. geoportal.NRW - Geschäftsstelle des IMA GDI Nordrhein-Westfalen 
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Auf der Abbildung ist zu erkennen, dass die Fläche des FFH-Gebiets größtenteils deckungsgleich mit 

dem Naturschutzgebiet ĂNSG Siegaue in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der Stadt Hennefñ ist.  

 

3.4 Überschwemmungsgebiete 

Der Änderungsbereich liegt unmittelbar an der Sieg und ist bei Hochwasserereignissen, trotz der beste-

henden Deichanlage, gefährdet. Die nachfolgende Karte zeigt, welche Bereiche als Überschwem-

mungsgebiet ausgewiesen sind.  

 

 

Abbildung 5: Überschwemmungsgebiet (blau schraffierte Fläche), Auszug aus dem geoportal.NRW. Rote 

Umgrenzung zeigt Lage des Änderungsbereichs. 

 
Vom Überschwemmungsgebiet ausgenommen sind lediglich die Gehölzfläche und ein Teil der Brache 

neben den Grundstücken 36, 34, 30, 28, 26 am Spinnerweg sowie einigen südlichen Grundstücken. Die 

restlichen Flächen sind bei Hochwasserereignissen gefährdet und könnten überflutet werden.  

Problematisch an dieser Stelle ist, dass im Hochwasserfall möglicherweise die zuvor erwähnten Altlas-

ten in das Grundwasser ausgewaschen werden könnten. Insbesondere die Grundstücke 36 - 26 weisen 

im Altlastenbereich einen hohen Gehalt an Arsen und Schwermetallverbindungen auf, welche mobili-

siert werden könnten.  

So würden durch massive Überschwemmungen Arsen und schwermetallhaltiges Substrat (u.a. Chrom 

und Blei) in entsiegelten Bereichen ausgeschwemmt und in die Umwelt freigesetzt werden. Eine Mobili-

sierung schadstoffhaltigen Bodens könnte flussabwärts zu weiteren kontaminierten Flächen führen. 

Davon betroffen wären insbesondere die Bereiche des angrenzenden FFH- und Naturschutzgebiets, 

aber auch umliegende Industrie- und Wohngebiete.  

Fließrichtung Sieg 






































